
Gemeinde Möhnesee 

Bebauungsplan Nr. 28 – 4. Änderung 
„Fährenweg“  
im Ortsteil Körbecke

 
(Deutsche Grundkarte: Geobasis NRW) 
Begründung zum Entwurf 
03.08.2018 

 



 

 
Planungsbüro  
Planquadrat Dortmund 
Büro für Raumplanung, Städtebau + 
Architektur 
Gutenbergstraße 34  
44139 Dortmund 
Tel. 0231 / 55 71 14 -0  
 

 

 

 
 



Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 28  
„Fährenweg“   Seite i 

i 

Inhalt 

1. ANLASS UND ZIELE DER PLANUNG ....................................................................... 1 

2. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH UND GEGENWÄRTIGE SITUATION ............. 1 

3. VERFAHREN .............................................................................................................. 2 

4. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN UND VORHANDENES PLANUNGSRECHT ...... 3 

5. BEBAUUNGSKONZEPT ............................................................................................ 4 

6. INHALT DES BEBAUUNGSPLANS ........................................................................... 5 

6.1 Art der baulichen Nutzung ........................................................................................................ 5 

6.2 Maß der baulichen Nutzung ...................................................................................................... 5 

6.3 Bauweise und überbaubare Flächen ....................................................................................... 5 

6.4 Verkehrsflächen ......................................................................................................................... 6 

6.5 Gestalterische Festsetzungen .................................................................................................. 7 

7. BELANGE DES UMWELTSCHUTZES ....................................................................... 7 

7.1 Gesetzliche Grundlagen ............................................................................................................ 7 

7.2 Umweltmedien / Abwägungsmaterial ...................................................................................... 7 

7.3 Artenschutz ................................................................................................................................. 9 

7.4 Bodenschutz ............................................................................................................................. 11 

8. SONSTIGE BELANGE ..............................................................................................11 

8.1 Ver- und Entsorgung ............................................................................................................... 11 

8.2 Altlasten / Kampfmittel ............................................................................................................ 11 

8.3 Eingriffe bei Bodendenkmalen ............................................................................................... 11 

9. FLÄCHENBILANZ .....................................................................................................12 

10. VERWENDETE GUTACHTEN ...................................................................................12 



Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 28  
„Fährenweg“  Seite 1 von 16 

1 

1. Anlass und Ziele der Planung 

Die Gemeinde Möhnesee verfolgt das Ziel, gut erschlossene Grundstücke in städtebaulich 

gut integrierten Lagen maßvoll nachzuverdichten, um die anhaltende Nachfrage nach Wohn-

raum zu befriedigen und die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen sinnvoll auszulasten.  

Das Plangebiet befindet sich südlich des Ortskerns von Körbecke an der Seestraße. Die 

derzeit unbebaute, von einigen Laubbäumen überstandene Wiesenfläche wird als Zugang 

für Fußgänger und Radfahrer zum südlich angrenzenden Seepark genutzt. Das Plangebiet 

liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 28 „Fährenweg“, der für 

diesen Bereich eine große überbaubare Fläche innerhalb eines Allgemeinen Wohngebiets, 

eine GRZ von 0,6, drei Vollgeschosse sowie eine GFZ von 1,8 festsetzt. Diese Festsetzun-

gen erfolgten damals vor dem Hintergrund, dass in diesem Bereich ein Hotel geplant war. 

Das Grundstück wurde bisher nicht bebaut und entspricht nicht mehr den heutigen Anforde-

rungen eines Hotelstandortes: Es soll deshalb einer wohnbaulichen Nutzung zugeführt wer-

den. Gleichzeitig soll der im Plangebiet vorhandene öffentliche Fuß- und Radweg in den 

Seepark planungsrechtlich gesichert werden. 

Da sich das Plangebiet im Ortskern von Körbecke befindet, kann die 4. Änderung des Be-

bauungsplans Nr. 28 im Verfahren nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwick-

lung aufgestellt werden. Im Verfahren gem. § 13a BauGB können Bebauungspläne aufge-

stellt oder geändert werden, die die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdich-

tung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung vorbereiten.  

2. Räumlicher Geltungsbereich und gegenwärtige Situation  

 
Abb. 1: Luftbild des Änderungsbereichs (Luftbild: Google Earth © 2009 GeoBasis-DE/BKG) 
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Der ca. 2.970 m² große Änderungsbereich liegt im Ortsteil Körbecke in einer Entfernung von 

ca. 400 m südlich der Ortsmitte; die Seepromenade befindet sich ca. 300 m weiter südlich. 

Das Plangebiet wird begrenzt im Norden von der Seestraße, im Osten von dem Fährenweg, 

im Süden vom Privatgrundstück Fährenweg 2 sowie dem Seepark und im Westen vom Pri-

vatgrundstück Seestraße 10. Der räumliche Geltungsbereich der Änderung beinhaltet die 

Flurstücke 132 (tlw.), 253, 445 (tlw.) und 469 in der Flur 5, Gemarkung Körbecke.  

Bei den Flächen handelt es sich um ein Grundstück im Eigentum der Gemeinde Möhnesee 

sowie um ein kleineres Grundstück in Privateigentum. 

 
Abb. 2: Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 28 (Deutsche Grundkarte: GeoBasis NRW) 

3. Verfahren 

Das Plangebiet befindet sich im Ortskern von Körbecke innerhalb des im Zusammenhang 

bebauten Siedlungsbereichs. Die Bebauungsplanänderung kann gem. § 13a BauGB im be-

schleunigten Verfahren als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ aufgestellt werden.  
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Im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB können Bebauungspläne aufgestellt oder 

geändert werden, die die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder 

andere Maßnahmen der Innenentwicklung vorbereiten. Voraussetzung für die Anwendung 

ist gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB, dass der Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorha-

ben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 

dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Anlage 1 zum UVPG) oder nach Lan-

desrecht unterliegen.  

Die im Rahmen des Bebauungsplans angestrebte Nachverdichtung eröffnet den Anwen-

dungsbereich des § 13a BauGB. Auch darüber hinaus entspricht der vorliegende Bebau-

ungsplan den in § 13a BauGB genannten Voraussetzungen (festgesetzte Grundfläche von 

weniger als 20.000 m², keine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung, keine Anhaltspunkte 

für Beeinträchtigungen von Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebieten). 

Beschleunigte Verfahren werden gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB 

ohne Umweltprüfung durchgeführt. Weiterhin unterliegen sie gem. § 13a Abs. 2 BauGB nicht 

der Anwendung der Eingriffsregelung; sprich die zu erwartenden Eingriffe gelten als bereits 

erfolgt oder sind zulässig. Somit entfällt die Verpflichtung zum ökologischen Ausgleich. Den-

noch sind die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu beschreiben und zu bewerten; es sind die Vorschriften zum 

§ 1a BauGB anzuwenden und in die Abwägung einzustellen. 

4. Übergeordnete Planungen und vorhandenes Planungsrecht 

Flächennutzungsplan 

 
Abb. 3: Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan  
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Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Möhnesee wird der Änderungs-

bereich als Gemischte Baufläche, ein kleinerer Teilbereich im Süden wird als Sonderbauflä-

che dargestellt.  

Bebauungsplan Nr. 28 „Fährenweg“ 

Der rechtskräftige Bebauungsplan aus dem Jahr 1984 setzt im Änderungsbereich ein Allge-

meines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO mit einer großen überbaubaren Fläche fest. Die An-

zahl der zulässigen Vollgeschosse ist mit 3 angegeben, als Grundflächenzahl (GRZ) gilt 0,6 

und als Geschossflächenzahl (GFZ) 1,8. Entlang der Seestraße ist ein Bereich ohne Ein- 

und Ausfahrt festgesetzt; die Zufahrt ist an der östlichen Grundstücksgrenze über den Fäh-

renweg vorgesehen. Sowohl die festgesetzte GRZ als auch die GFZ übersteigen die in § 17 

Abs. 1 BauNVO genannten Obergrenzen für Allgemeine Wohngebiete. Sie entsprechen den 

Obergrenzen für Misch- bzw. Sondergebiete. Hintergrund für diese Festsetzung war, dass 

am Standort ursprünglich ein Hotel untergebracht werden sollte. 

 
Abb. 4: Ausschnitt des Bebauungsplans Nr. 28 mit dem Geltungsbereich seiner 4. Änderung 

5. Bebauungskonzept 

Im Änderungsbereich ist die Errichtung von bis zu vier ein- bis zweigeschossigen, freiste-

henden Wohngebäuden geplant. Zudem ist am Kreuzungsbereich der Seestraße mit dem 
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Fährenweg für Fußgänger und Radfahrer die Anlage eines großzügigen Eingangsbereichs 

zur Wegeverbindung zum Seepark vorgesehen. 

6. Inhalt des Bebauungsplans 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Auf der Grundlage des oben beschriebenen Planvorhabens wird der Planbereich im Bebau-

ungsplan, der Festsetzung des Ursprungsbebauungsplans folgend, als Allgemeines Wohn-

gebiet (WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend 

dem Wohnen. Allgemein zulässig sind 1. Wohngebäude, 2. die der Versorgung des Gebiets 

dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 

und 3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Aus-

nahmsweise können 1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 2. Sonstige nicht störende 

Handwerksbetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie zugelassen Gartenbaubetriebe wer-

den. Damit bleiben ortsbezogene Möglichkeiten zu kleinteiligen funktionalen Mischungen zu-

lässig. Die in § 4 Abs. 3 BauNVO genannte Ausnahme „Tankstellen“ wird gem. § 1 Abs. 6 

für unzulässig erklärt. Diese Nutzung erzeugt zusätzlichen Verkehr und Immissionen, was 

im Änderungsbereich und seiner Umgebung nicht erwünscht ist. 

Diese Festsetzung dient der bedarfsgerechten Nachverdichtung im Ortsteil Körbecke. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Als Maß der baulichen Nutzung wird im Allgemeinen Wohngebiet gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 

BauGB i.V.m. gem. § 16 Abs. 2 BauNVO festgesetzt: 

 Die Grundflächenzahl (GRZ), 
 die Geschossflächenzahl (GFZ) sowie 
 die Zahl der Vollgeschosse. 

Gem. der in § 17 BauNVO angegebenen Obergrenze der GRZ für Allgemeine Wohngebiete 

wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Die zulässige Anzahl von Vollgeschossen wird mit 2 für 

das größere Baufenster und mit 1 für das kleinere Baufenster festgesetzt, so dass damit für 

die zweigeschossige Bebauung eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt wird.  

6.3 Bauweise und überbaubare Flächen  

Im Änderungsbereich ist die offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO vorgesehen. In der 

offenen Bauweise sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppel-

häuser oder Hausgruppen zu errichten. Für die geplante Bebauung auf dem Flurstück 469 

wird ein zusammenhängendes Baufeld mittels der Festsetzung von Baugrenzen gem. § 23 

Abs. 3 BauNVO festgesetzt, vgl. nachfolgende Abbildung. Für das südlich des Fuß- und 

Radwegs geplant Einzelhaus wird eine eigene durch Baugrenzen gebildete überbaubare 

Fläche festgesetzt. 
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Abb. 6: 4. Änderung des B-Plans Nr. 28 (Vermessungsbüro Ludwig und Schwefer, Mai 2018) 

6.4 Verkehrsflächen  

Das Baugebiet grenzt im Norden an die Seestraße und im Osten an den Fährenweg an. 

Entlang der Straßen wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB eine Straßenbegrenzungslinie fest-

gesetzt. Der für Fußgänger und Radfahrer vorgesehene Zugangsbereich und Weg zum süd-

lich angrenzenden Seepark wir als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – Fuß- 

und Radweg festgesetzt. 

Das Grundstück südlich des Fuß- und Radwegs, welches zur Bebauung mit einem Bungalow 

vorgesehen ist, sowie das östlich angrenzende Grundstück Fährenweg 2 befinden sich im 

Eigentum eines Eigentümers. Eine Pkw-Erschließung des neuen Grundstücks ist über eine 

Privatstraße möglich. Ebenso verhält es sich mit der Erschließung eines dritten Wohnhauses 

in zweiter Reihe auf dem Flurstück 469. Dieses befindet sich im Eigentum der Gemeinde. 

Die Einrichtung einer privaten Zuwegung ist beim Verkauf der Einzelgrundstücke möglich. 
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Auf die Festsetzung von Geh- und Fahrrechten gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB wird im Be-

bauungsplan dementsprechend verzichtet. 

6.5 Gestalterische Festsetzungen 

Wesentliche städtebauliche Gestaltungselemente sind bereits durch die oben dargelegten 

Festsetzungen zur Geschossigkeit, zur Bauweise und zu den überbaubaren Flächen be-

stimmt. Weitere gestalterischen Regelungen werden gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 86 

BauO NRW getroffen und beziehen sich auf eine Festsetzungen zur Dachgestaltung. Inner-

halb der eingeschossig bebaubaren Fläche ist ein geneigtes Dach mit einer Dachneigung 

zwischen 25° und 35° zu errichten.  

7. Belange des Umweltschutzes 

7.1 Gesetzliche Grundlagen 

Der vorliegende Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB - Be-

bauungspläne der Innenentwicklung - durchgeführt. Im beschleunigten Verfahren können 

Bebauungspläne aufgestellt oder geändert werden, die die Wiedernutzbarmachung von Flä-

chen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung vorbereiten. 

Voraussetzung für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens zur Aufstellung eines Be-

bauungsplanes ist, dass der Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, 

die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.  

Dies ist der Fall, da die festgesetzte Grundfläche weniger als 20.000 m² beträgt und keine 

Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebieten 

bestehen. 

Beschleunigte Verfahren werden ohne Umweltprüfung durchgeführt. Weiterhin unterliegen 

sie nicht der Anwendung der Eingriffsregelung. Somit entfällt die Verpflichtung zum ökologi-

schen Ausgleich. Dennoch sind die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege zu beschreiben und zu bewerten und in die Abwägung einzustellen. 

7.2 Umweltmedien / Abwägungsmaterial 

Bei der Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen sind die Belange des Umwelt-

schutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu 

berücksichtigen und in die Abwägung einzustellen.  

Zur Beschreibung der Umweltmedien wurden örtliche Erhebungen durchgeführt und Daten 

des LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen) 

ausgewertet. Die Beurteilung der zu erwartenden Beeinträchtigungen bei Umsetzung der 

Planung erfolgt im Vergleich zum geltenden Planungsrecht gem. den Festsetzungen des 

rechtkräftigen Bebauungsplans Nr. 28 Fährenweg. 

Tiere/Pflanzen: Eine Artenschutzrechtliche Vorprüfung wurde erstellt (s. Kap. 7.3 Arten-

schutz). Die Gebäude im Wirkraum könnten potentiell als Brut- bzw. Lebensstätte für Zwerg- 
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und Wasserfledermäuse, Braunes Langohr, Mehl- und Rauchschwalbe, Schleiereule, Turm-

falke, Feldsperling und Waldkauz dienen. Darüber hinaus könnten in Gebüschen und Bäu-

men im Plangebiet bzw. Wirkraum auch Brutplätze von Star, Girlitz, Waldkauz, Kuckuck, 

Turmfalke und Feldsperling vorhanden sein. Bei allen bauvorbereitenden Maßnahmen wie 

z.B. der Fällung von Bäumen sind grundsätzlich die Verbotstatbestände des Allgemeinen 

Artenschutzes (§ 39 BNatSchG) und des Besonderen Artenschutzes (§ 44 BNatSchG) zu 

beachten. Eine ökologische Baubegleitung bzw. eine weitere Kontrolle der Gehölze in unbe-

laubtem Zustand ist durchzuführen. Beurteilung: umweltverträglich (keine bis unerhebliche 

negative Auswirkungen zu erwarten). 

Boden: Laut FIS StoBo NRW (Fachinformationssystem Stoffliche Bodenbelastung) der LA-

NUV (Landesanstalt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) liegen im Plangebiet 

keine Bodenbelastungen vor. Beurteilung: umweltverträglich (keine bis unerhebliche nega-

tive Auswirkungen zu erwarten). 

Fläche: Der Ursprungsbebauungsplan Nr. 28 setzt eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 

fest, wohingegen in der 4. Änderung eine GRZ von 0,4 festgesetzt wird. Es ergibt sich damit 

durch die 18. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 eine Verbesserung für das Schutzgut 

Fläche. Beurteilung: umweltverträglich (keine bis unerhebliche negative Auswirkungen zu 

erwarten). 

Wasser: Oberflächengewässer liegen im Änderungsbereich und seiner direkten Umgebung 

nicht vor. Beurteilung: umweltverträglich (keine bis unerhebliche negative Auswirkungen zu 

erwarten). 

Klima / Luft: Das Online-Emissionskataster Luft NRW stellt für den Ortsteil Körbecke in Be-

zug auf den Schadstoff Gesamtstaub, verursacht durch alle Emittenten, eine geringe Schad-

stoffbelastung dar. In Bezug auf die Emittentengruppe Landwirtschaft weist das Online-Emis-

sionskataster für Körbecke die niedrigste Belastungsstufe aus. Beurteilung: umweltverträg-

lich (keine bis unerhebliche negative Auswirkungen zu erwarten). 

Landschaft: Der Änderungsbereich ist bereits an drei Seiten von baulichen Anlagen umge-

ben. Zurzeit ist das Plangebiet nicht bebaut, so dass von der Seestraße aus ein freier Blick 

auf den Seepark und den See gegeben ist. Das Grundstück hat zurzeit also eine Bedeutung 

für das Landschaftsbild. Die Planung sieht jedoch gegenüber dem geltenden Planungsrecht 

keine Veränderungen vor, die sich negativ auf das Ortsbild auswirken. Im Gegenteil: Die 4. 

Änderung lässt eine weniger dichte Bebauung zu als der Ursprungsbebauungsplan ermög-

licht. Beurteilung: umweltverträglich (keine bis unerhebliche negative Auswirkungen zu er-

warten). 

Mensch: Das Plangebiet liegt innerhalb des Ortskerns von Körbecke und ist Bestandteil ei-

nes vorhandenen Wohngebiets in dörflicher Lage. Der Änderungsbereich selber übernimmt 

keine Erholungsfunktion für Menschen, die durch die Planung verloren gehen würde; die 

Wegeverbindung vom Ortskern in Richtung Seepark wird erhalten bleiben und in der 4. Än-

derung des Bebauungsplans Nr. 28 planungsrechtlich gesichert. Von der Planung gehen 

keine Beeinträchtigungen der Wohnverhältnisse in der Nachbarschaft aus. Umgekehrt wir-

ken auf das Plangebiet keine unzumutbaren Beeinträchtigungen aus der Umgebung ein. 

Beurteilung: umweltverträglich (keine bis unerhebliche negative Auswirkungen zu erwarten). 



Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 28  
„Fährenweg“  Seite 9 von 16 

9 

Abfälle: Die 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 28 sieht keine Nutzung vor, die in beson-

derer Art Abfälle erzeugen würde. Dementsprechend ergeben sich keine Auswirkungen, die 

sich wesentlich auf die Art und die Menge der erzeugten Abfälle sowie auf ihre Beseitigung 

und ihre Verwertung in Körbecke auswirken würden. Beurteilung: umweltverträglich (keine 

bis unerhebliche negative Auswirkungen zu erwarten). 

Risiken durch Unfälle oder Katastrophen: Die Planung sieht keine Veränderungen vor, 

die das Risiko durch Unfälle oder Katastrophen erhöhen würden. Das Plangebiet liegt au-

ßerhalb des Sicherheitsabstands eines Störfallbetriebes. Beurteilung: umweltverträglich 

(keine bis unerhebliche negative Auswirkungen zu erwarten). 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete: Parallel 

zur Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 28 ist in einer Entfernung von ca. 

160 m nördlich des Plangebiets die 18. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 „Sanierungs-

plans Körbecke“ geplant, die eine veränderte Nutzung einer vorhandenen Wohnbebauung 

beinhaltet. Die beiden Planungen nicht zu einer Kumulierung der Auswirkungen führen. Be-

urteilung: umweltverträglich (keine bis unerhebliche negative Auswirkungen zu erwarten). 

7.3 Artenschutz 

Im Rahmen der Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 28 „Fährenweg“ wurde 

eine Artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASVP) durchgeführt (Büro Stelzig, 2018). Das Gut-

achten wird im Folgenden zusammengefasst: 

Nach der Auswertung der Artenliste des 2. Quadranten im Messtischblatt 4514 Möhnesee 

könnten aufgrund der Habitatausstattung des Plangebietes und des Wirkraumes potentiell 

neun Vogel-, drei Fledermausarten und die Geburtshelferkröte vorkommen. 

Bei der Begehung wurde daher besonders auf für diese Arten relevante Strukturen im Plan-

gebiet geachtet. Allerdings waren vor allem Baumhöhlen und Nester aufgrund der Belaubung 

zum Zeitpunkt der Begehung nicht vollständig kontrollierbar. Daher kann ein Brutvorkommen 

von Turmfalke, Girlitz, Feldsperling, Star, sowie Quartiere der Baum bewohnenden Wasser-

fledermaus und Braunes Langohr nicht ausgeschlossen werden. 

Potentiell als Brutstätte für die planungsrelevanten Vögel und Fledermäuse, könnten der 

Spitzahorn und die Kastanie im Flurstück 469 sein. Dies ist durch ihr Alter und Beschaffen-

heit relativ unwahrscheinlich, kann jedoch durch die eingeschränkte Sicht wegen der Belau-

bung nicht sicher ausgeschlossen werden. Aber um artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände (Tötungsverbot, Störungsverbot und Verbot der Zerstörung von Lebensstätten § 44 

Abs. 1 Nr. 1- 3 BNatSchG) zu vermeiden, ist eine genaue Kontrolle der Bäume im unbelaub-

ten Zustand vor Beginn der Baumfällarbeiten nötig. Bei Vorhandensein von Nestern bzw. 

Höhlen, die potentiell als Fortpflanzungsstätte dienen können, müssen Ersatzmaßnahmen, 

wie das Aufhängen von Nisthilfen, getroffen werden. 

Alle weiteren Vogelarten wie Meisen, Amseln, Hausrotschwanz usw., die im Plangebiet vor-

kommen können (Brutmöglichkeiten in Sträuchern, Bäumen und an Gebäuden), sind weit 

verbreitet und ungefährdet. Ihre Populationen befinden sich in einem günstigen Erhaltungs-

zustand. Beeinträchtigungen auf Populationsebene sind daher auszuschließen. Dennoch 

sind auch diese Arten nach der Vogelschutzrichtlinie geschützt. Um individuelle Verluste bei 
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der Baufeldräumung zu vermeiden, werden folgende Planungshinweise zu günstigen Räu-

mungs- und Fällzeiträumen gegeben: 

Vermeidungsmaßnahme zum Schutz der europäischen, planungsrelevanten und nicht 

planungsrelevanten Vogelarten 

Alle bauvorbereitenden Maßnahmen wie z.B. die Räumung des Baufeldes müssen zum 

Schutz der Brutvögel außerhalb der Brutzeit (15. März bis 31. Juli) durchgeführt werden. 

Somit kann die Gefährdung (Tötung von Individuen, Störungen während der Fortpflanzungs-

zeit und Zerstörung von Lebensstätten; Verbote nach § 44 (1), Nr. 1-3 BNatSchG) aller vor-

kommenden Vogelarten vermieden werden. 

Siedeln sich Vögel trotz schon begonnener Bauarbeiten in der Nähe der Baustelle an, ist 

davon auszugehen, dass diese durch die Arbeiten nicht gestört werden. Somit kann die Ge-

fährdung (Störungen während der Fortpflanzungszeit; Verbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

aller vorkommenden Vogelarten vermieden werden. 

Darüber hinaus sind laut BNatSchG im Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September Baum-

fällungen und Gehölzschnitt nur in Ausnahmefällen zulässig. Bei zwingender Abweichung 

vom Verbot muss im Vorfeld eine Kontrolle der betroffenen Gehölzbestände durch einen 

Experten erfolgen, um das Auslösen von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sicher 

auszuschließen. Darüber hinaus ist die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung bei der 

Unteren Naturschutzbehörde notwendig. 

Vor Baubeginn ist zudem eine erneute Kontrolle der Bäume im unbelaubten Zustand not-

wendig, um ein artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand vollständig ausschließen zu kön-

nen. Hierzu zählen die Bäume und Sträucher die sich im Plangebiet und im Wirkraum befin-

den. Sollten bei der Baumkontrolle Höhlen bzw. Nester festgestellt werden, die dem Feld-

sperling, dem Girlitz, dem Star oder dem Turmfalke potentiell als Bruthabitat dienen könnten, 

sind weitere Maßnahmen (z.B. das Aufhängen von Ersatznistkästen) zu ergreifen. 

Maßnahmen zum Schutz von Baum bewohnenden Fledermäusen – Ökologische Bau-

begleitung 

Da Baum bewohnende Fledermäuse, im vorliegenden Fall die Wasserfledermaus und Brau-

nes Langohr, die Baumquartiere sowohl zur Wochenstuben als auch zur Winterzeit nutzen 

können, wird die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG durch eine reine 

Bauzeitenregelung nicht vermieden werden. 

Im Vorfeld der Fällungen muss zur unbelaubten Zeit eine weitere Untersuchung der Gehölz-

bestände auf vorhandene Baumhöhlen oder Spalten vorgenommen werden. Für den Fall, 

dass Baumhöhlen entdeckt werden, muss im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung ein 

versierter Zoologe/Ökologe überprüfen, ob Quartiervorkommen ausgeschlossen werden 

können. 

Sollte sich herausstellen, dass sich ein Quartier in den Bäumen befindet, sind die Baumfäll-

arbeiten zu stoppen und das weitere Vorgehen mit der zuständigen Behörde der Gemeinde 

Möhnesee zu besprechen. Ggf. werden weitere Maßnahmen, wie die Errichtung von Ersatz-

quartieren oder Umsiedlung der Tiere, notwendig. 

Zulässigkeit des Vorhabens 

Das geplante Vorhaben ist aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig, wenn 
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 die Baufeldräumung zum Schutz von Turmfalken, Girlitz, Feldsperling, Star und von 
europäischen Vogelarten nicht während der Hauptbrutzeit vom 15. März bis 31. Juli 
stattfindet. 

 vom 1. März bis zum 30. September Baumfällungen und Gehölzschnitt nur in Aus-
nahmefällen mit Einbeziehung eines Experten durchgeführt werden (BNatSchG). 

 im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung bzw. einer weiteren Kontrolle der 
Gehölze im unbelaubten Zustand Quartiervorkommen von Fledermäusen, höhlen-
brütenden Arten Feldsperling und Star sowie potentielle Nester von Turmfalken und 
Girlitz, ausgeschlossen werden können. Falls Nester bzw. Höhlen gefunden wer-
den, sind weitere Maßnahmen im Rahmen der Stufe II einer Artenschutzprüfung zu 
treffen. 

Werden die oben genannten Maßnahmen eingehalten, bestehen keine artenschutzrechtli-

chen Bedenken, Verbotstatbestände werden nicht erfüllt und erhebliche Beeinträchtigungen 

können ausgeschlossen werden. 

7.4 Bodenschutz 

Die Bebauungsplanänderung dient der zielgerichteten, an veränderte Bedürfnisse ange-

passten Nutzung einer bereits in der Vergangenheit zur Bebauung vorgesehenen Fläche. 

Somit trägt das Vorhaben dem Ziel der Nachverdichtung der Bodenschutzklausel gemäß 

§ 1a BauGB Rechnung. 

Der Bebauungsplan enthält Hinweise zum Bodenschutz: Die Vorschriften des Kreislaufwirt-

schafts- und Abfallgesetzes sowie des Bundesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichti-

gen. Insbesondere sind Mutter- und Unterboden zu separieren und entsprechend der DIN 

19731 einer schadlosen Verwertung zuzuführen. Bei der Verwertungsmaßnahme dürfen die 

natürlichen Bodenfunktionen nicht beeinträchtigt sowie schädliche Bodenveränderungen 

nicht hervorgerufen werden. 

8. Sonstige Belange 

8.1 Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung des Änderungsbereichs mit Wasser, Elektrizität, Gas und Telekommunika-

tion erfolgt durch Anschluss an die bestehenden öffentlichen Versorgungsnetze. Die Abfall-

beseitigung erfolgt durch ein von der Gemeinde Möhnesee beauftragtes Unternehmen. 

8.2 Altlasten / Kampfmittel  

Altablagerungen oder Altlasten innerhalb des Plangebiets sind der Gemeinde Möhnesee 

nicht bekannt. Ebenso gibt es derzeit keine Kenntnisse über das Vorhandensein von Kampf-

mittel. Der Bebauungsplan enthält allgemeine Hinweise zum Umgang. 

8.3 Eingriffe bei Bodendenkmalen  

Im Plangebiet befinden sich keine Denkmäler. Es gibt auch keine Hinweise, dass das Plan-

gebiet bodenarchäologische Relevanz besitzt. Der Bebauungsplan enthält einen allgemei-

nen Hinweis zum Umgang mit evt. Bodendenkmälern bei Bodenarbeiten. 
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9. Flächenbilanz 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 2.540 m² 85 % 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – Fuß- und Radweg 430 m² 15 % 

Plangebiet insgesamt: 2.970 m² 100 % 

 

10. Verwendete Gutachten 

 BÜRO STELZIG: Artenschutzrechtliche Vorprüfung zur 4. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 28 „Fährenweg“ in Möhnesee-Körbecke (Kreis Soest), Soest, August 2018 

 




